
Landratsamt Saale-Orla-Kreis
FD Schulverwaltung
Oschitzer Straße 4
07907 Schleiz
E-Mail: hort@lrasok.thueringen.de
Tel.: 03663 488-744 oder -745

Antrag auf Befreiung bzw. Ermäßigung von den 
Hortgebühren

1. Angaben Schüler/in:

Name; Vorname: Geburts-
datum:

Besuchte Schule:

Klasse: für 
Schuljahr:

2. Angaben zur Sorgeberechtigung:

a) Angaben zur Mutter bzw. zum 1. Sorgeberechtigten:

Name, Vorname:

Anschrift:

Telefonnummer:

Familienstand:

b) Angaben zum Vater bzw. zum 2. Sorgeberechtigten:

Name, Vorname:

Anschrift:

Telefonnummer:

Familienstand:

c) weitere Angaben:

Wer ist sorgeberechtigt?

Das Kind lebt 
überwiegend bei:

d) Angaben des Elternteils, bei dem das Kind überwiegend lebt:

Besteht eine neue Ehe/ 
Lebenspartnerschaft?

Name; Vorname des 
neuen Partners:

Bitte reichen Sie die Einkommensnachweise des neuen Ehe- bzw. Lebenspartners mit ein.
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3. Angaben zu weiteren kindergeldberechtigten Kindern:

Leben in Ihrer Familie weitere Kinder, für die Kindergeldberechtigung 
besteht? (   Kopie Kontoauszug erforderlich  ) 
Name, Vorname des Kindes: Geburtsdatum: Verhältnis zum Antragsteller:

Name, Vorname des Kindes: Geburtsdatum: Verhältnis zum Antragsteller:

Name, Vorname des Kindes: Geburtsdatum: Verhältnis zum Antragsteller:

Name, Vorname des Kindes: Geburtsdatum: Verhältnis zum Antragsteller:

Welches der o.g. Kinder besucht gleichzeitig mit dem hier angemeldeten Kind einen Schulhort oder eine 
Kindertageseinrichtung/ Kindertagespflege? (Bescheid der Einrichtung / Tagesmutter erforderlich) 
Name, Vorname des Kindes: Besuchte Einrichtung:

Name, Vorname des Kindes: Besuchte Einrichtung:

Name, Vorname des Kindes: Besuchte Einrichtung:

Name, Vorname des Kindes: Besuchte Einrichtung:

Die Erklärung zum Verzicht der Abgabe von Einkommensnachweisen (§7 Abs. 7 HortGS) bitte nur ausfüllen, wenn 
Sie beabsichtigen keine Nachweise über Ihr Einkommen einzureichen! 

Erklärung zum Verzicht der Abgabe von Einkommensnachweisen (§ 7 Abs. 7 HortGS) 

Wir erklären, dass wir keine Nachweise zur Einkommensermittlung vorlegen werden und stimmen somit der 
Festsetzung der Hortgebühren in voller Höhe zu.

Ort, Datum: Unterschrift der Eltern (Gebührenschuldner)

Mir ist bekannt, dass

1. gemäß § 3 (8) Satz 2 ThürHortkBVO, die Beteiligung an den Hortkosten rückwirkend neu festgesetzt werden 
kann,

2. ich verpflichtet bin, eine Änderung des laufenden Bruttomonatseinkommen schriftlich gegenüber dem 
Schulverwaltungsamt anzuzeigen, soweit dieses 20 Prozent höher oder niedriger ist als das durchschnittliche 
Monatseinkommen des Vorjahres (§ 3 Abs. 6 Satz 1 ThürHortkBVO),

3. ich verpflichtet bin, innerhalb einer angemessenen Frist, Nachweise zur Einkommensermittlung vorzulegen, 
sonst erfolgt die Festsetzung der Hortgebühren in voller Höhe (§ 7 Abs. 7 HortGS).

Ich versichere, dass meine Angaben vollständig und richtig sind. Eine Ermäßigung bzw. eine Befreiung wird erst mit 
vollständiger Vorlage aller Nachweise wirksam.

Ort, Datum: Unterschrift der Mutter/ 1. Sorgeberechtigter Unterschrift des Vaters/ 2 Sorgeberechtigter
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Folgende Nachweise sind als Anlage beizufügen: 

Eltern leben mit dem Kind 
zusammen:

• Einkommen beider 
Elternteile

Eltern sind getrennt, das Kind lebt 
überwiegend bei einem Elternteil: 

• Einkommen des Elternteils, bei dem 
das Kind lebt + ggf. des neuen Ehe- 
bzw. Lebenspartners 

Eltern sind getrennt, das Kind lebt 
zu gleichen Teilen bei beiden 
Eltern:

• Einkommen beider 
Elternteile 

Einkommen der Eltern:
• vollständiger Einkommensteuerbescheid des Vorjahres oder Jahresverdienstbescheinigungen
• Bei Selbständigen wird ausschließlich der Einkommensteuerbescheid anerkannt.
• Nachweise für Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
• Nachweise für Einnahmen aus Land- und Forstwirtschaft
• Nachweise für Kapitalerträge
• Kindergeldnachweis (Kontoauszug)
• Bescheide      sonstige Leistungen: Arbeitslosengeld I und Bürgergeld, Krankengeld, Wohngeld, 

Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld, Witwenrente, Erwerbsminderungsrente
• Bescheide Sozialleistungen: nach  SGB II, Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung nach SGB XII, nach 

Asylbewerberleistungsgesetz, nach § 6 a Bundeskindergeldgesetz 
• Sonstige Einkünfte (bitte angeben, welche):

Einkommen des Kindes:
• Nachweise für Unterhalt bzw. Unterhaltsvorschuss oder Versicherung an Eides statt bei Nichtzahlung
• Hinterbliebenenrente

Sonstiges:
• Bescheid über den Besuch weiterer Kinder der Familie im Hort, in einer Kindertagesstätte, bei einer 

Tagesmutter (Kindertagespflege gemäß § 1 Abs. 1 und Abs. 2 Thüringer Kindergartengesetz)

Abzugsfähige Ausgaben:
• tatsächlich gezahlte Unterhaltsleistungen (z.B. Ehegattenunterhalt, Kindesunterhalt durch Kontoauszug), bei 

getrennt lebenden Eltern ggf. auch Ausgaben des neuen Partners
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